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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1988

Norm

AußStrG §16 BIII2b

UVG §9 Abs3

Rechtssatz

Die Beendigung der Sachwalterschaft der Bezirksverwaltungsbehörde nach Enthebung des Schuldners von seiner

Unterhaltsp6icht und Einstellung der Vorschüsse ist nicht o7enbar gesetzwidrig, wenn Eintreibungsversuche beim

Unterhaltsschuldner aussichtslos sind.
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